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Message concernant l’encouragement de la culture pour la période 2016 à 2019 (Message Culture) 

Prise de position du PLR.Les Libéraux-Radicaux Suisse 

 

Monsieur, 

En vous remerciant de nous avoir consultés dans le cadre de la consultation sous rubrique, nous vous 
prions de trouver, ci-après, notre prise de position. 

A travers le Message Culture, le Conseil fédéral entend définir les orientations stratégiques de la promotion 
de la culture suisse pour la période 2016-2019. Celle-ci se réalisera à travers trois axes: « Participation 
culturelle », « Cohésion sociale » et « Création et innovation ». La Confédération souhaite également 
intensifier les collaborations entre les différents acteurs et offrir des réponses appropriées aux défis actuels 
tels que la mondialisation, la numérisation ou l’individualisation. 

Pour le PLR, la culture joue un rôle important dans l’épanouissement individuel et collectif. A ce titre, un 
certain nombre de mesures proposées sont bienvenues. Il s’agit particulièrement des mesures 
d’encouragement et de soutien pour la relève et les jeunes talents ; des mesures pour favoriser les 
échanges intra- et interdisciplinaires ; et l’appui au rayonnement de la culture suisse par l’organisation ou 
le soutien à l’organisation de festivals, de foires et de concours. Ces actions peuvent être reconduites et 
optimisées. Les appuis ponctuels à des artistes sont également des mesures positives.  Pour le PLR, la 
cohésion nationale est une priorité : un accent particulier doit être mis sur la promotion des langues 
nationales. Cela concerne notamment la représentation des communautés linguistiques au sein de 
l’administration, la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques, le soutien aux 
cantons plurilingues et la promotion des langues et cultures italienne et romanche. 

 

› Financement 

Le Conseil fédéral demande des ressources financières de 894,6 millions de francs pour la période 2016-
2019: une augmentation de 14% (112 millions) par rapport au crédit octroyé pour la période 2012-2015. 
Sans remettre en cause le bien-fondé de la culture pour notre pays, le PLR estime que l’augmentation 
prévue est disproportionnée par rapport aux autres secteurs économiques particulièrement en période de 
restriction budgétaire. Selon le PLR, les objectifs avancés par le Conseil fédéral peuvent être atteints sans 
augmentation du budget culture. Le niveau actuel de financement permet un développement satisfaisant 
de l’offre culturelle. Le renforcement de la compétitivité et un meilleur pilotage permettront d’atteindre les 
objectifs stratégiques fixés. Des priorités doivent être fixées dans les projets soutenus. 

De plus, le PLR critique le large dépassement de budget dans la période 2012-2015: pour un crédit adopté 
de 669,5 millions (montant total des arrêtés de financement et des crédits d'engagement), ce sont 782,6 
millions qui ont été dépensés. Soit un dépassement de 113,1 millions (17%), ce qui est inacceptable. 

Par conséquent, le PLR s’oppose aux propositions de financement du Conseil fédéral et demande de 
maintenir le plafond total de dépense de la période 2012-2015 (782,6 millions). Un nouveau dépassement 
de budget ne sera pas toléré. 
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› Centralisation  

Le PLR a remarqué la forte tendance à la centralisation et à la bureaucratisation du Message Culture 2016-
2019, justifié par la « participation culturelle » ou la «politique culturelle nationale». Cette tendance n’est 
pas souhaitable et engagera des surcoûts importants. Le PLR exige que ces concepts soient ôtés du 
Message Culture et que la proposition à l’art. 9a Loi sur l’encouragement de la culturelle soit abandonnée. 

Les éventuels rattachements de fondations ou d’institutions à la Confédération doivent être judicieusement 
évalués, autant sous l’angle stratégique que des dépenses supplémentaires qu’elles entraîneront. 

 

› Ecoles suisses à l’étranger 

Le PLR soutient la diffusion de la culture suisse à l’étranger, autant dans un cadre bilatéral que multilatéral 
Pour autant, les écoles suisses à l’étranger ont un but de formation et d’instruction, pas de promotion 
culturelle. Le PLR refuse que les écoles suisses à l’étranger soient instrumentalisées en «vecteur de la 
culture suisse». 

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à nos arguments, nous vous prions d’agréer, Monsieur, 
l’expression de nos plus cordiales salutations. 

 

PLR.Les Libéraux-Radicaux   

Le Président    Le Secrétaire général 

 

 

 
Philipp Müller  Samuel Lanz 
Conseiller national 

 



CVP SCHWEIZ 
 

 

CVP Schweiz, Klaraweg 6, Postfach 5835, 3001 Bern 

Christlichdemokratische Volkspartei 

 

Klaraweg 6, Postfach 5835, 3001 Bern 

T 031 357 33 33, F 031 352 24 30 

info@cvp.ch, www.cvp.ch, PC 30-3666-4 

Bundesamt für Kultur 
Stabstelle Direktion 
Hallwystrasse15 
3003 Bern 
 
daniel.zimmermann@bak.admin.ch 
 

Bern, 17. September 2014 
 
 
Vernehmlassung: Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016 bis 2019 
(Kulturbotschaft) 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Sie haben uns eingeladen, zur Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016 bis 
2019 (Kulturbotschaft) Stellung zu nehmen. Für diese Gelegenheit zur Meinungsäusserung 
danken wir Ihnen bestens. 
 
 
Allgemeine Bemerkungen 
 
Die CVP begrüsst die Kulturbotschaft 2016–2019 und steht zu einer aktiven Kulturpolitik. Die 
Kulturpolitik trägt dazu bei, das Schweizer Kulturerbe zu erhalten und zu beleben. Die Kultur 
und die Kunst werden von der CVP als wichtige Bestandteile einer lebendigen Demokratie 
anerkannt. Sie fördern das Bewusstsein der eigenen Identität, einer nationalen Identität und 
schaffen ein Bewusstsein, um mit den aktuellen Herausforderungen der Individualisierung, 
dem demographischen Wandel, der Urbanisierung, der Globalisierung und der Digitalisie-
rung umzugehen. Die strategische Ausrichtung der Kulturbotschaft auf den drei Handlungs-
achsen kulturelle Teilhabe, gesellschaftlicher Zusammenhalt und Kreation und Innovation 
erachtet die CVP als positiv und sinnvoll im Hinblick auf die genannten Herausforderungen. 
Auch die geplante Intensivierung der Zusammenarbeit und der Koordination in der Kulturför-
derung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden wird von der CVP sehr begrüsst. 
Eine kohärente nationale Kulturpolitik kann nur mit einer guten Zusammenarbeit umgesetzt 
werden. Grundsätzlich unterstützt die CVP den Aufbau und den Inhalt der Vorlage zur Kul-
turbotschaft 2016–2019. 
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Zu den einzelnen Punkten 
 
 
Kulturelle Teilhabe 
 
Kulturelle Teilhabe bedeutet aktives und passives Teilhaben am Kulturleben und am kulturel-
len Erbe. Damit wird die individuelle und kollektive Auseinandersetzung mit der Kultur geför-
dert und es wird den Polaritäten in der Gesellschaft entgegengewirkt. Damit ist sie eine zent-
rale Antwort auf die Herausforderungen der kulturell diversen Gesellschaft. Die Förderung 
der kulturellen Teilhabe beinhaltet die Förderung der musikalischen Bildung, wobei die CVP 
zu diesem Punkt folgende Anmerkungen hat: 
 
Eigenes Rahmengesetz für die Förderung der musikalischen Bildung 
 
Der Verfassungsartikel zur musikalischen Förderung in der Kulturgesetzgebung reicht für die 
Musikförderung und das Programm Jugend und Musik nicht aus. Die CVP erachtet das Kul-
turfördergesetz nicht als angemessenen Ort für die Förderung der musikalischen Bildung. 
Auch gehen aus Sicht der CVP die Ergänzungen von Art. 12 Abs. 2 und 3 bzw. Art. 12a im 
Kulturfördergesetz zu wenig weit, weshalb sie ein eigenes Rahmengesetz für die musikali-
sche Förderung fordert. Mit einem eigenen Rahmengesetz erhalten die verschiedenen As-
pekte der musikalischen Förderung genügend Unterstützung und entsprechen auch der vom 
Volk angenommen Initiative vom 23. September 2012 zum Musikartikel. 
 
Tarifstrukturen für die Musikschulen 
 
Die Regelung in Art. 12a KFG, wonach die staatlich subventionierten Musikschulen zu ver-
pflichten sind, Tarife für Kinder und Jugendliche bis zum Abschluss der Ausbildung auf Se-
kundarstufe II anzubieten, die unter den Erwachsenentarifen zu liegen haben, erweist sich in 
ihrer Konsequenz als kontraproduktiv für die Musikschulen. Musikschultarife für Erwachsene 
sind Vollkostentarife ohne Subvention. Diese Formulierung ermöglicht entsprechend Tarifer-
höhungen. Die Gemeinden könnten eine Subventionierung von einem Prozent der Erwach-
senentarife konform mit dem Gesetz vorsehen, während Schweizer Musikschulen aktuell in 
einer Spannbreite von 15 bis 75 Prozent von der öffentlichen Hand subventioniert werden. 
Deshalb spricht sich die CVP für klarere Tarifstrukturen aus. Eine zu prüfende Möglichkeit ist 
auch ein definierter Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern. 
Damit könnte ein besserer Zugang garantiert und Chancengleichheit gewährleistet werden. 
 
Die CVP ist der Meinung, dass auch Studierende im tertiären Bereich bis zum Abschluss der 
ersten Berufsbildung von der Subventionierung der Musikschultarife profitieren sollen. Die 
Tarifstrukturen für die Musikschulen sollen also auch diese Studierenden berücksichtigen.  
 
Die Tarifermässigungen für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien 
erachtet die CVP als positive Erweiterung. Besonders wichtig ist dabei die föderalistische 
Ausgestaltung und Definition von einkommensschwachen Familien. 
 
Begabtenförderung 
 
Die CVP ist der Meinung, dass die Vorlage die Begabtenförderung zu wenig begünstigt. In 
der Vorlage zum Gesetz werden keine Tarifmassnahmen für junge begabte Musiker und 
Musikerinnen festgehalten. Weder werden in der Vorlage Massnahmen zur Förderung der 
Erkennung von Begabten, noch eine verstärke Unterstützung von regionalen Begabtenförde-
rungszentren, welche aktuell nicht ausreicht, genannt. Die CVP spricht sich für die Begabten-
förderung aus und möchte, dass die genannten mangelnden Punkte stärker berücksichtig 
werden. 
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Aus Sicht der CVP muss geprüft werden, ob die Anmerkungen zu den Tarifstrukturen der 
Musikschulen und der Begabtenförderung in einem neuen Rahmengesetz für die musikali-
sche Förderung aufgenommen werden können.  
 
Leseförderung 
 
Das Ausbauen der Leseförderung und die Unterstützung von Organisationen und Einzelvor-
haben, wie Kinder- und Jugendbuchfestivals oder Lesetage werden von der CVP gut geheis-
sen. Die CVP engagiert sich als Familienpartei sehr für die Kulturförderung sowie die Bildung 
und begrüsst diese Erweiterung.  
 
 
Gesellschaftlicher Zusammenhalt 
 
Die Anerkennung der kulturellen Vielfalt der Gesellschaft und der Respekt vor sprachlichen 
und kulturellen Minderheiten sind wichtige Voraussetzungen für einen gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt. Die Förderung literarischer Übersetzungen zwischen Landessprachen, die 
Stärkung der italienischen Sprache ausserhalb der italienischen Schweiz sowie die Förde-
rung des schulischen Austausches zwischen den Sprachregionen und die Förderung des 
nationalen kulturellen Austausches begrüsst die CVP.  
 
 
Kreation und Innovation 
 
Das Kunst- und Kulturschaffen trägt viel zu Innovations- und Erneuerungsprozessen bei. Die 
Förderung und Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Kulturförderung, Industrie und 
Wirtschafts- sowie Innovationsförderung im Bereich Design und interaktive digitale Medien 
wird von der CVP unterstützt. Auch die Schaffung von finanziellen Anreizen, damit Schwei-
zer Filme und Schweizer Co-Produktionen vermehrt in der Schweiz hergestellt werden und 
hier ihre Wertschöpfung erzielen, befürwortet die CVP.  
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und verbleiben mit freundlichen 
Grüssen 
 
 
 
 
CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI DER SCHWEIZ  
 
 
 
 
 
 
Christophe Darbellay    Béatrice Wertli 
Präsident CVP Schweiz   Generalsekretärin CVP Schweiz 
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Bern, 18. September 2014 
 

Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016----2019 2019 2019 2019 
(Kulturbotschaft)(Kulturbotschaft)(Kulturbotschaft)(Kulturbotschaft); ; ; ; VernehmlassungVernehmlassungVernehmlassungVernehmlassung    
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Rahmen der Vernehmlassung zur Kulturbotschaft 2016-2019 haben Sie die Grüne 
Partei zur Stellungnahme eingeladen. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zur 
Vorlage äussern zu können. 

Die Grünen begrüssen die Kulturbotschaft 2016-2019 in weiten Teilen. Wie bereits die 
erste Kulturbotschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2012-2015 gibt auch die 
Kulturbotschaft 2016-2019 einen Überblick über die Aktivitäten des Bundes im Bereich 
der Kultur und zeigt, wie der Bundesrat gedenkt das Kulturförderungsgesetz KFG 
umzusetzen. Dabei wird die Kulturförderung aus einer umfassenden Perspektive 
angegangen und nicht auf wenige ausgewählte Sparten beschränkt. 

Sowohl bei der inhaltlichen Stossrichtung als auch hinsichtlich des Finanzrahmens 
unterstützen die Grünen den Entwurf zur Kulturbotschaft 2016-2019 grundsätzlich. Die 
Grünen sind überzeugt, dass die vorgesehene Erhöhung der finanziellen Mittel 
gerechtfertigt und notwendig ist. In einigen Bereichen bewegen sich die Beiträge jedoch 
an der untersten Grenze, so etwa in den Bereichen Literatur und Film. 
Beitragserhöhungen in einzelnen Bereichen dürfen allerdings nicht zu Lasten anderer 
Bereiche, sondern müssen im Gesamtvolumen der Kulturbotschaft zusätzlich erfolgen. 

Kritisch beurteilen die Grünen dagegen die Situation für die Fahrenden. Offenbar reichen 
die Bemühungen des Bundes im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes nicht, genügend 
Plätze zu schaffen. Neben einer Anschubfinanzierungen für Kantone und Gemeinden 
beim Einrichten neuer Plätze regen die Grüne an, zusätzlich raumplanerische 
Massnahmen zu treffen, etwa indem die Kantone verpflichtet werden, in ihren 
Richtplänen die Schaffung von Stand- und Durchgangsplätzen vorzusehen. 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und stehen für Fragen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüssen 

    
Regula Rytz       Urs Scheuss 
Co-Präsidentin      Fachsekretär 
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Antwort der Grünen Partei der SchweizAntwort der Grünen Partei der SchweizAntwort der Grünen Partei der SchweizAntwort der Grünen Partei der Schweiz    

 

EinleitendEinleitendEinleitendEinleitend    

Das Kulturförderungsgesetz (KFG) erlaubt den Bundesbehörden, kulturpolitisch zu 

handeln und subsidiär zu den Kantonen Kunstförderung zu betreiben. Zur Umsetzung 

des KFG unterbreitet der Bundesrat der Bundesversammlung für jeweils vier Jahre eine 

Botschaft zur Finanzierung der Kulturförderung des Bundes. Darin bestimmt der 

Bundesrat auch seine Schwerpunkte für die Förderperiode. Die Evaluation der ersten 

Kulturbotschaft 2012-2015 zeigt, dass sich dieses Instrument grundsätzlich bewährt. 

Auch im vorliegenden Entwurf zur zweiten Kulturbotschaft sind die gesellschaftliche, 

politische und wirtschaftliche Bedeutung der Künste und die Ziele einer staatlichen 

Kulturförderung sehr gut, klar und deutlich umschrieben. In der Kulturbotschaft 2016-

2019 möchte der Bundesrat aber auch neue Schwerpunkte setzen. Diese sind innerer 

Zusammenhalt, kulturelle Teilhabe sowie Kreation und Innovation. Die Grünen 

unterstützen diese strategischen Stossrichtungen. 

Auch hinsichtlich des Finanzrahmens unterstützen die Grünen den Entwurf zur 

Kulturbotschaft 2016-2019. Die Kulturbotschaft legt die Erhöhung der finanziellen Mittel 

nachvollziehbar dar. Wesentlich aus Sicht der Grünen ist ausserdem, dass keine 

Umverteilung der Mittel zwischen den Bereichen der Kulturförderung vorgesehen ist, bei 

der der eine Bereich zu Lasten anderer bevorzugt behandelt wird. 

Die Grünen begrüssen ebenfalls, dass im Entwurf zur Kulturbotschaft 2016-2019 die 

sprachliche Vielfalt einen zentralen Stellenwert einnimmt. Die Grünen sind der 

Überzeugung, dass die Fähigkeit, sich in den unterschiedlichen Landessprachen 

verständigen zu können, eine Voraussetzung ist für eine koordinierte Kulturpolitik, den 

künstlerischen Austausch und letztlich den gesellschaftlichen Zusammenhalt. 

Der Austausch der Behörden aller Ebenen mit den Verbänden bewegt sich immer noch 

weitgehend auf der informellen Ebene und ist der Initiative der Verbände überlassen. In 

die Diskussion um die Entwicklung von kulturpolitischen Strategien müssen neben den 

Behörden der Städte, der Kantone und des Bundes auch die Verbände und Organisationen 

der Kulturbereiche besser einbezogen werden. 

Nach wie vor fordern die Grünen schliesslich, dass sich die Kulturpolitik des Bundes klar 

für die Wahrung der Urheberrechte, einschliesslich deren Abgeltung bei Nutzungen von 

geschützten Werken und der sozialen Sicherheit der Künstlerinnen und Künstler auf allen 

Ebenen ausspricht. Hierzu ist die Kulturbotschaft zu vage. Es braucht konkretere und 

verbindliche Aussagen. 
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Zu einzelnen Förderbereichen äussern sich die Grünen wie folgt:Zu einzelnen Förderbereichen äussern sich die Grünen wie folgt:Zu einzelnen Förderbereichen äussern sich die Grünen wie folgt:Zu einzelnen Förderbereichen äussern sich die Grünen wie folgt:    

 

Preise und Auszeichnungen 

Die Grünen begrüssen die Weiterführung der Vergabe und deren Gestaltung und 

Anpassung in enger Zusammenarbeit mit den Verbänden der einzelnen Kunstsparten. 

 

Kulturelle Organisationen 

Die Grünen begrüssen, dass den kulturellen Organisationen eine wichtige Bedeutung 

beigemessen und eine enge Zusammenarbeit angestrebt wird. Als unangemessen 

erachten es die Grünen jedoch, wenn von Behördenseite mittels Reduktion von Beiträgen 

Druck auf Verbände für Zusammenschlüsse ausgeübt wird. Einzelne Kunstformen können 

eigene Organisationen erforderlich machen, wenn sie etwa von den traditionellen nicht 

genügend betreut werden. Hier spielen die heutigen und künftigen Beziehungen 

innerhalb ebenso wie zwischen den Kunstsparten eine zentrale Rolle. 

In den letzten 20 Jahren wurden Beiträge an die kulturellen Organisationen drastisch 

gekürzt. Im Nachgang zur Kulturbotschaft 2012-2015 wurden Mittel aus dem Kredit für 

kulturelle Organisationen von professionellen Organisationen zu Laienorganisationen 

verschoben. Laienverbände sollen durchaus mehr Unterstützung erhalten. Die Mittel 

reichen nun jedoch nicht aus, um die Bedürfnisse der professionellen Kulturverbände 

abzudecken. Sie sollten daher erhöht werden. 

In der Botschaft wird die Wichtigkeit des Kulturjournalismus, speziell im Bereich der 

Literatur hervorgehoben. Das ist zu begrüssen, jedoch muss mit aller Deutlichkeit darauf 

hingewiesen werden, dass auch in anderen Bereichen eine qualitativ hochstehende 

Kulturberichterstattung vom Aussterben bedroht ist. Fachzeitschriften verschwinden 

und die Kulturseiten in den Tageszeitungen werden zu Klatschspalten umgestaltet oder, 

noch schlimmer, als Werbetexte, die von den Veranstaltern verfasst sind, publiziert. Der 

Beruf des Kulturjournalismus ist im Verschwinden begriffen. Dieser Bedrohung muss 

entgegengewirkt werden. 

 

Visuelle Kunst 

Die Grünen begrüssen, dass künftig auch Werkbeiträge im Bereich der visuellen Kunst 

und der Photographie vergeben werden sollen. Mit der Erhöhung um eine Million an die 

visuelle Kunst sind zwar nicht die ganzen zweieinhalb Millionen ersetzt, die in der ersten 

Kulturbotschaft verloren gegangen sind, aber immerhin ein Teil davon. Die Grünen sind 

der Ansicht, dass mittelfristig der gesamte, bei der letzten Kulturbotschaft verloren 

gegangene Teil, wieder gesprochen werden sollte. 
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Theater 

In diesem Bereich fehlt die Gesetzesgrundlage für eine Nachwuchsförderung. Die Grünen 

regen an, eine Gesetzesanpassung ins Auge zu fassen, mit der, ähnlich wie im 

Musikbereich, Förderungskonzepte an die Hand genommen werden könnten. Ausserdem 

sollten Theaterarchive und –dokumentationen, wie in andern Sparten auch, vom Bund 

unterstützt werden. 

 

Literatur 

Die Grünen begrüssen die Bestrebungen, die Nachteile, die den Bereichen der Literatur 

durch den Fall der Buchpreisbindung entstanden sind, durch neue Förderstrategien und 

finanzielle Mittel abzufedern. Die Botschaft zur Förderung der Literatur ist inhaltlich 

zufriedenstellend, auch wenn es sich um einen Mindestbetrag handelt, der für eine 

substantielle Literaturförderung noch erhöht werden müsste. 

 

Tanz 

Der Tanz wird im Botschaftsentwurf inhaltlich gewürdigt. Die durch die Zusammenarbeit 

von Bund, Kantonen, Städten und dem Fachverband des Tanzes entstandene Dynamik in 

dieser Kunstsparte ist beeindruckend. Das Konzept ist für andere Sparten wegweisend. 

Stossend daran ist, dass das Herzstück dieses Konzeptes, das Reso danse finanziell nur 

unzureichend abgesichert ist. Zudem sollten im Tanzbereich, wie in der Musik, 

Grundlagen für eine Nachwuchsförderung geschaffen werden. 

 

Musik 

Die Grünen begrüssen die beabsichtigten neuen Fördermassnahmen im Musikbereich. 

Ungeklärt ist in diesem Zusammenhang, ob das KFG das richtige Gefäss zur Umsetzung 

des neuen Verfassungsartikels zur musikalischen Bildung ist. 

 

Film 

Die Grünen begrüssen die vorgesehene Standortförderung FiSS und die entsprechende 

Erhöhung um 6 Mio. Franken pro Jahr und die dadurch angestrebte Kontinuität der Arbeit 

von FilmtechnikerInnen, filmtechnischen Betrieben und von SchauspielerInnen. 

Die Filmförderung in der Schweiz erfolgt im Gegensatz zu anderen Kunstbereichen zum 

grössten Teil über den Bund. Kantone und Gemeinden beteiligen sich nur mit einem 

geringen Anteil daran. Im Vergleich zum umliegenden Ausland erfährt das Filmschaffen in 
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der Schweiz nur eine bescheidene Förderung. So wäre es gerechtfertigt, wenn die 

Filmförderung auch in den Bereichen selektive und automatische Förderung der 

Filmherstellung zusätzlich erhöht würde, wie die Filmbranche dies fordert. Diese 

Erhöhung dürfte allerdings nicht zu Lasten anderer Bereiche, sondern müsste im 

Gesamtvolumen der Kulturbotschaft zusätzlich erfolgen. 

 

Museen und Sammlungen 

Museen dienen dem Erhalt von Sammlungsbeständen und sind Kompetenzzentren zur 

Bewahrung des Kulturguts. Der Bund darf sich hier keinesfalls aus der Verantwortung 

ziehen und das Engagement verringern. Die Grünen begrüssen, dass im Laufe der Periode 

2016-2019 sowohl die Finanzhilfeempfänger als auch die Höhe der einzelnen 

Betriebsbeiträge zumindest unverändert bleiben. 

 

Fahrende und jenische Minderheit 

Die Anstrengungen des Bundes für die Förderung der fahrenden Lebensweise reichen 

nicht, wie dies auch in der Kulturbotschaft 2016-2019 festgehalten wird. Besonders 

wichtig ist die Schaffung von zusätzlichen Plätzen. Heute fehlen Dutzende kleinerer und 

grösserer Durchgangsplätze sowie Standplätze in der Schweiz. Der Erhalt und die 

Schaffung solcher Plätze sind notwendig, damit die Fahrenden ihre Lebensweise 

fortführen können. Dazu braucht es zusätzliche Massnahmen des Bundes, etwa 

Anschubfinanzierungen für Kantone und Gemeinden beim Einrichten neuer Plätze. 

Offenbar reichen aber die Bemühungen im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes nicht. 

Die Grünen regen daher an, zusätzlich raumplanerische Massnahmen zu treffen, etwa 

indem die Kantone verpflichtet werden, in ihren Richtplänen Massnahmen zur Schaffung 

von Stand- und Durchgangsplätzen vorzusehen. 
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Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019» 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Die glp lässt sich zu den aus unserer Sicht relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen. 

 

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert 

 

I. Würdigung und grundsätzliche Gedanken 

II. Umsetzung des BV Art. 67a 

III. Förderbereiche 

IV. Fazit 

 

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken 

 

Wir sind grundsätzlich damit einverstanden, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt 895 Millionen 

Franken und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch in der Botschaft 2012/15. Wir unter-

stützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe», «gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Inno-

vation», die mit den zusätzlichen Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Be-

deutung der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und deutlich umschrie-

ben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betreffend Gesetzgebung 

und Einsatz der vorhandenen Mitteln, aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.  

 

Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden erachten wir wie die Direkto-

rin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot, als erstrebens- und wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 

1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück. 

38.5% der 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil 

der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im 

                                                                 
1 1975 erscheint der Kommissionsbericht, der sogenannte Clottu-Bericht. Dieser beinhaltet ehrgeizige Überlegungen zur Rolle der öffent-
lichen Hand im Bereich der Kultur. Unter den wichtigsten Empfehlungen findet sich auch die Idee der Verankerung eines Kulturartikels in 
der Bundesverfassung, welcher dem Bund die nötigen Kompetenzen für ein stärkeres politisches Engagement im Bereich der Kultur 
einräumen soll. Parallel zum Erscheinen des Clottu-Berichts wird das Bundesamt für Kultur als eigenständiges Amt geschaffen mit der 
Aufgabe, die vom Bund bisher über das Eidgenössische Departement des Innerna geführten kulturellen Aktivitäten zu koordinieren. 



  

 

Zusammenhang mit der Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichem Zusammenhalt und mit Krea-

tion und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. 

 

Leider ist für uns nicht ersichtlich, wo der Bundesrat die zusätzlichen 136 Millionen für die Kultur einsparen will. 

Für die Grünliberalen ist dies aber die Voraussetzung, um den zusätzlichen Kulturmillionen zustimmen zu können.  

 

II. Umsetzung BV 67a 

 

Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische 

Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volks-

initiative Jugend+Musik ist aufgrund der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man 

wollte mit der Initiative erreichen, dass schulische- und ausserschulische musikalische Bildung sowie die Begabtenförde-

rung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich 

auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.  

 

Ein eigenständiges Rahmengesetz hätte eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge. Der Verzicht 

schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels 

 

III. Förderbereiche 

 

1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015 

 

Transversale Themen 

Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu verzichten. Es ist nicht Auf-

gabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung 

hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.  

 

1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes 

  

 Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die kulturelle Teilhabe 

aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese 

Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse sein sollen muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits er-

wähnt, mehr Geld in die kulturelle Bildung und in die Organisationen die sich dieser Thematik annehmen, fliessen lassen. 

Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungs- und Wirtschaftsstandort.  

 

2.1 Kunst und Kulturschaffen 

 

Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden: 

 

Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und an-

zuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein 

und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die 

Menschen aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit Grenzen aus-

einander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur Auseinandersetzung mit der Wirk-

lichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung 



  

 

grundlegender Werte wie Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusam-

menhalts und der kulturellen Identitätsbildung. 

 

Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern er-

reicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen damit 

eine Kulturmündigkeit der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann. 

 

2.2.5 Kulturelle Teilhabe 

 

Laien- und Volkskultur 

 

Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am Kulturleben ermöglicht, 

dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewah-

rung und Weiterentwicklung von Alltagskultur und Traditionen.  

Wir möchten hier noch einem Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die sozialen Netze in unserer Ge-

sellschaft und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schluss-

endlich die nationale Identität abbilden. Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- 

und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss. 

 

IV. Fazit 

 

1. Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Vertei-

lung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.  

 

2. Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und richtig. 

 

3. Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. 

Die Kulturbotschaft ist kein Ersatz für ein Rahmengesetz.  

 

4. Seit dem Bericht Clottu (1975)2 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen 

Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen 

Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu 

können. Es braucht eine solide Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die 

Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates. 

 

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte  

unsere Überlegungen zu berücksichtigen. 

 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
 
 
Martin Bäumle, Parteipräsident    Michael Köpfli, Stv. Generalsekretär 

                                                                 
2 s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen, Koordination... 



Zürich, 19. September 2014 
 
 
 
Bundesamt für Kultur 
Stabstelle Direktion 
Hallwylstrasse 15 
3003 Bern 
 
 
Vernehmlassungsantwort zur Kulturbotschaft 2016-2019 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Sie finden die Antwort zur "Vernehmlassung zur Kulturbotschaft 2016-2019" der 
Piratenpartei Schweiz in den folgenden Zeilen. 
 
 
Vorbemerkungen 
 
Die Piratenpartei beschränkt sich in dieser Stellungnahme auf einzelne Aspekte der 
Kulturbotschaft, bei denen sie denkt, kompetente und hilfreiche Feedbacks geben 
zu können. 
 
Allgemeines 
 
Handlungsachse "kulturelle Teilhabe" 
Die Piratenpartei unterstützt vehement das Ziel, eine gleichberechtigte kulturelle 
Teilhabe für alle Bevölkerungsgruppen zu ermöglichen und erleichtern. Die 
Piratenpartei erachtet aber das heutige Urheberrecht und die Verknappungs-
strategie vieler Akteure im Kulturbereich als Haupthindernis für die Realisierung der 
kulturellen Teilhabe. Es sind diese Akteure, die mit allen Mitteln ein Zugang für alle 
und eine kreative Verwendung und Adaption der Werke zu verhindern versuchen. 
Dabei wird auch in Kauf genommen, dass ein enorme Menge an Werken verwaist 
und damit dem Kulturfluss entzogen wird. Es mutet daher absurd an, dass der 
Gesetzgeber einerseits die kulturelle Teilhabe mit fast allen Mitteln bis hin zur 
Androhung langer Gefängnisstrafen verhindert, und andererseits glaubt, mit ein paar 
Projekten einen wertvollen gegenteiligen Effekt erzeugen zu können. Im Übrigen 
verkennt die Kulturbotschaft, welch revolutionäre Kraft die Existenz des Internets 
für die kulturelle Teilhabe bietet. 
 
Um das Versprechen der kulturellen Teilhabe tatsächlich besser einlösen zu können, 
schlägt die Piratenpartei folgende Massnahmen vor: 

• Kulturschaffende werden nur gefördert unter der Bedingung, dass ihre 
dadurch entstandenen Werke nach einer angemessenen Vermarktungszeit 
zur freien Verbreitung und Verwendung freigegeben werden (zum Beispiel 



mittels einer Creative-Commons-Lizenz). Dies verhindert die Problematik der 
"verwaisten Werke" welche mit Fördergelder unterstützt werden. 

• Der Bund ermöglicht durch entsprechende Schrankenregeln oder Fair-Use-
Klauseln im Urheberrecht das Remixen, also das Erschaffen neuer Werke auf 
Basis von urheberrechtlich geschützten Werken. 

• Der Bund forciert massiv die Digitalisierung und Publikation von 
Sammlungen und Archiven. Er achtet dabei auf einen niederschwelligen, 
barrierefreien Zugang ohne technischen Hürden und verwendet wo immer 
möglich eine freie Lizenzierung. Er kooperiert dabei mit offenen Plattformen 
und Organisationen wie zum Beispiel Wikimedia. 

• Nicht hilfreich ist auch die Unterstützung von Organisationen, die das 
Urheberrecht in der heutigen Form verteidigen oder gar noch verschärfen 
möchten, und somit dem Ziel der kulturellen Teilhabe entgegenwirken, wie 
zum Beispiel der Verein Musikschaffende (Action Swiss Music). 

 
Handlungsachse "kultureller Zusammenhalt" 
Die Piratenpartei unterstützt auch dieses Ziel. Etwas verwundert sind die Piraten, 
dass die kulturellen Bruchlinien fast nur zwischen den Sprachregionen erkannt und 
adressiert werden. Aus Sicht der Piratenpartei gibt es in unserer Gesellschaft viele 
andere Bruchlinien: zwischen den Generationen, zwischen ländlichen und urbanen 
Gebieten und zwischen Gruppen unterschiedlicher Herkunft. Die Reduktion der 
Vielfalt auf eine angebliche Viersprachigkeit ist realitätsfremd und deklassiert 
Angehörige von weiteren Minderheitensprachen, die nach Ansicht der Piratenpartei 
den gleichen Respekt verdient haben. Die Piratenpartei bedauert diesen 
eingeengten Bilckwinkel. 
 
Dokumentation 
Die Piratenpartei fordert, dass alle einzelnen Förderbeiträge als offene 
Behördendaten (Open data), in Rohform, veröffentlicht und in einer für die Bürger 
einfach verständlichen und überblickbaren Form online publiziert wird. 
 
Digitale Kultur 
Grundsätzlich ist die Piratenpartei erfreut darüber, dass die digitale Kultur nicht 
mehr als Handlungsachse angesehen wird, sondern als gleichberechtigter Teil der 
schweizerischen Kulturgefüges. 
 
Verwertungsgesellschaften 
Die Piratenpartei nimmt zur Kenntnis, dass die Rolle und Aufgabe der 
Verwertungsgesellschaften in der Kulturbotschaft nicht erwähnt werden. Sie 
schliesst daraus, dass die Verwertungsgesellschaften für die nationale Kulturpolitik 
keine wichtige Rolle spielen und man sie generell in Frage stellen sollte. 
 
Einzelne Förderbereiche 
 
Literatur (2.1.4) 
Die Piratenpartei teilt die Sorge nicht, dass die Veränderungen im Verlagswesen die 
Qualität und Vielfalt der Literatur bedrohen. Die Verlage sind dadurch nicht mehr 
Gatekeeper, sondern werden zu Dienstleistern für Autoren. 
Leistungsvereinbarungen zum Zwecke des Bestandesschutzes und der 
Strukturerhaltung lehnen die Piraten ab. Wenn schon, dann müsste Reformförderung 
betrieben werden. 
 



Film (2.1.7) 
Die Piratenpartei ist verwundert, dass eine Einverleiherklausel für den Online-
Vertrieb nötig sein soll. Online-Angebote auf einzelne Sprachregionen zu begrenzen, 
ist nach Ansicht der Piratenpartei weder sinnvoll noch umsetzbar. Eine solche 
Marktsegmentierung sollte gleich ganz und für alle Kunstgattungen verboten 
werden, da sie höchstens zu unnötigen Zugangshürden führt. 
 
Bibliotheken (2.2.2) 
Die Piratenpartei stellt fest, dass Bibliotheken in der Schweiz vermehrt digitale 
Bücher online «ausleihen» und dabei den Zugang zu diesen Angeboten stark 
eingeschränkt halten. Aus Sicht der Piratenpartei ist es die Aufgabe von 
Bibliotheken, Zugang zu Informationen zu schaffen, nicht den Zugang zu verhindern. 
Ein «Gleichgewicht zwischen Informationszugang und Urheberrechten» ist nicht 
möglich, sondern bloss eine Ausrede für die Verhinderung von Zugänglichkeit. Beim 
Vervielfältigen von elektronischen Werken enstehen keine Kosten, daher sind 
vermeintlich fortschrittliche Modelle wie das Verleihen von E-Books nicht zu 
fördern. 
 
Die Botschaft verweist auf den Bericht der AGUR12, in welcher vornehmlich 
Branchenvertreter Einsitz nahmen. Die Piratenpartei ist der Meinung dass dieser 
Bericht nicht die Meinung der Bevölkerung wiederspiegelt und empfiehlt die 
Referenzen auf diesen Bericht zu streichen. 
 
Schweizerschulen 
Die Piratenpartei erachtet die finanzielle Unterstützung von Schweizerschulen im 
Ausland für unnötig. Die Schweizer Steuerzahler haben nichts davon. Statt einem 
missionarischen bis kulturkolonialistischen Auslandeinsatz sollte das Augenmerk auf 
den Reichtum und die Vielfalt von kulturellen Einflüssen ausländischer Herkunft in 
der Schweiz gerichtet werden. Falls das Schweizerschulengesetz nicht entsprechend 
geändert wird, soll der finanzielle Aufwand immerhin auf ein Minimum gekürzt 
werden. 
 
Finanzielles 
 
Die Piratenpartei ist verwundert, dass die Kulturausgaben weiter steigen sollen, 
angesichts dessen, dass die Teilhabe an der Kultur, der Vertrieb und die 
Beziehungspflege zwischen Kulturschaffenden und Rezipienten durch das Internet 
enorm erleichtert wird. Daher sollte in diesen Bereichen auch entsprechend Geld 
eingespart werden können. 
 
 
 
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Stellungnahme dienlich zu sein, und stehen für Fragen 
jederzeit zur Verfügung.  
 
Für die Piratenpartei Schweiz 
 
David Herzog 
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daniel.zimmermann@bak.admin.ch 
 
 
 
Baar, 18. September 2014 

 
 
Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016‐2019 (Kulturbotschaft) 
Stellungnahme der Unabhängigkeitspartei up! 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Am 28. Mai 2014 hat der Bundesrat die "Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016 ‐ 

2019" zur Vernehmlassung geöffnet. Sie enthält im Wesentlichen eine Neuformulierung der 

strategischen Ziele der nationalen Kulturpolitik für die Periode 2016‐2019, die mit einer Summe von 

894.6 Millionen Franken erreicht werden sollen. 

Da up!schweiz diese Vorlage und staatliche Kulturpolitik im Allgemeinen ablehnt, haben wir 

beschlossen, unsere Kritik auch im Rahmen dieser Vernehmlassung zu äussern, nachdem wir diese 

schon in anderen Formaten angebracht haben1. up!schweiz stört sich insbesondere an der Hybris der 

Kulturbotschaft, welche die Bürger in ihrer Auseinandersetzung mit kulturellen Inhalten 

bevormundet. 

2. Bereits bestehende Kultursubventionen 

Die Anmassung der schweizerischen Kulturpolitik zeigt sich für up!schweiz schon alleine am Ausmass 

der Kosten, die jährlich für sie aufgewendet werden. Im Jahr 2011 gab die öffentliche Hand in der 

Schweiz bereits 2.6 Milliarden Franken für Kultur aus. Das sind umgerechnet 328 Franken pro 

Einwohner2. 51% dieser Ausgaben werden von den Gemeinden getätigt, insbesondere von Städten: 

So gibt die Stadt Genf als Spitzenreiterin 1377 Franken pro Einwohner/‐in aus, die Stadt Basel 914 

Franken pro Einwohner/‐in und die Stadt Zürich 432 Franken pro Einwohner/‐in.  

Der Bund bestritt in jenem Jahr rund 267 Millionen Franken etwa 10 Prozent der staatlichen 

Kulturausgaben. Gemäss der Kulturbotschaft sollten diese Bundesausgaben für die Periode 2016‐

2019 gegenüber der Periode 2012‐2015 um 14 Prozent, d. h. um 112 Millionen Franken, erhöht 

werden. Eine solche massive Erhöhung der Bundesausgaben wäre angesichts der bereits gewaltigen 

kommunalen und kantonalen Ausgaben nicht einmal vertretbar, wenn man staatliche 

Kultursubventionen als grundsätzlich begrüssenswert erachten würde. 

                                                            
1 "Kultur für Wenige, Kosten für alle", Blog up!schweiz, Simon Scherrer, 3. Juni 2014 
http://up‐schweiz.ch/blog/2014/06/03/kultur‐fuer‐wenige‐kosten‐fuer‐alle/ 
2 Kulturbudgets: Transparenz ohne Rappenspalterei, Patrik Schellenbauer, Schweizer Monat, Ausgabe März 
2014, http://www.schweizermonat.ch/artikel/kulturbudgets‐transparenz‐ohne‐rappenspalterei 
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Gemäss BV Artikel 69, Ziffer 1 sind es auch grundsätzlich die Kantone, die für Kultur zuständig sind. 

Dem Bund wird damit lediglich ‐ wenn überhaupt ‐ eine subsidiäre Funktion zugerechnet. Die 

Kulturbotschaft, die eine "nationale Kulturstrategie" fordert und eine "nationale Kulturpolitik" 

entwickeln will, lässt hingegen darauf schliessen, dass der Bund als Hauptakteur und Koordinator 

vorpreschen will. up!schweiz lehnt einen solchen Paradigmenwechsel hin zum Zentralismus ab. 

3. Bevormundung der Bürgerinnen und Bürger verdrängt bürgernahe Kultur 

Wie angetönt stört sich up!schweiz nicht nur an den bundesrätlichen Bestrebungen, das Engagement 

des Bundes im Kulturbereich auszubauen, sondern am staatlichen Engagement im Kulturbereich per 

se. Jegliche Art von Kulturpolitik basiert stets darauf, dass man den Bürgerinnen und Bürgern Geld 

abnimmt, das sie ihrerseits nach eigenen Vorlieben für Kultur ausgegeben hätten. Statt von den 

Bürgerinnen und Bürgern wird dieses Geld – und damit ein beträchtlicher Teil der in einer 

Volkswirtschaft für Kultur eingesetzten Mittel – von der Verwaltung ausgegeben. Der Inhalt des 

Kulturprogramms wird also nun nicht mehr von jedem Einzelnen, sondern vom Staat bestimmt. Das 

Individuum wird damit im Kulturbereich finanziell bevormundet. 

Die Vergabekriterien der öffentlichen Gelder mögen dabei noch einen so objektiven Eindruck 

erwecken; an der Tatsache, dass zentral von wenigen Personen entschieden wird, welche Kultur 

gefördert wird, ändert sich dadurch nichts. Dadurch besteht auch immer die Gefahr, dass auch 

Personen über Geldvergabe entscheiden, die eng mit potenziellen Empfängern verbandelt sind oder 

gar selbst dazu gehören. 

Dass mit dem Wegfall der staatlich zwangsweise umverteilten Förderbeiträgen eine Kulturwüste 

ohne Vielfalt drohe, ist ein leeres Argument. Genau durch den staatlichen Aktivismus im Kulturwesen 

findet eine künstliche Mittelkonzentration statt, von der nur diejenigen profitieren, die ins 

Förderkonzept passen. Lokalere, kleinere Projekte, welche den Menschen wohl näher und 

unterstützenswerter erscheinen würden, geraten dadurch jedoch unter Druck. Eine 

planwirtschaftliche Verteilung der Fördergelder kann den Präferenzen der Bürgerinnen und Bürger 

schliesslich niemals so gut entsprechen wie eine Verteilung, die durch individuelle finanzielle 

Unterstützung der Kulturkonsumenten zustande kommt. 

4. Keine Steuerung der Gesellschaft durch Kulturpolitik! 

Das Argument, dass nur staatliche Zwangsumverteilung hohe Qualität im Kultursektor gewährleisten 

könne, ist nicht nur haltlos, sondern zeugt auch von obrigkeitsstaatlichem Denken: Der Staat müsse 

der Gesellschaft, die sich von alleine ohnehin nur für Kommerz und Kitsch entscheiden würde, ein 

wohlweislich ausgewogenes Kulturprogramm vorsetzen. In der Kulturbotschaft sind auch andere 

Gedanken zu finden, die von dieser hochproblematischen Haltung geprägt sind: So wird von der 

Möglichkeit gesprochen, als könne durch Subventionen gesellschaftlicher Zusammenhalt geschaffen 

werden. Soziale Kohäsion und ihr Entstehen sind jedoch komplexe gesellschaftliche Phänomene, die 

spontan stattfinden müssen und nicht durch staatliche Anleitung herbeigeführt werden können.  
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Ist die Bereitschaft zur sozialen Interaktion nicht ohnehin schon da, stossen staatliche Bemühungen 

in diesem Bereich auf taube Ohren oder werden gar als aufdringlich‐konfrontativ empfunden und 

rufen Abwehrreaktionen hervor. Das Schaffen gesellschaftlichen Zusammenhalts ist daher 

keineswegs eine legitime Grundlage für staatlichen Aktivismus. 

5. Forderungen 

up!schweiz stellt fest, dass das ohnehin schon problematische Engagement des Bundes im 

Kultursektor sich im Rahmen der Kulturbotschaft in eine noch problematischere Richtung entwickelt. 

Darum ist sie in ihrer Gänze abzulehnen. Darüber hinaus ist das Engagement des Bundes im 

Kulturbereich einzustellen. 

 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
up!schweiz 
 
 
 
 
Simon Scherrer  Matthias Aeschlimann 
Co‐Präsident  Leiter Arbeitsgruppe Kultur 
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